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Freitag, 27. August
Ab 15:00 Uhr können Sie mit leiser
musikalischer Untermalung bei den
Winzern Ihr erstes Glas Wein genießen.
19:00 Uhr: „Tom & Janet“ (Oldie-
Schlager-Pop-Country-Live-Programm). 

Samstag, 28. August
14:30 Uhr: „Die Thüringer
Jodelkönigin“ (Petra Hoffmann mit
ihren perfekten Jodeleinlagen und einem
Repertoire aus Schlagern, Country-
Songs, Jägermelodien, Herbert-Roth-
Klassikern, Stimmungs- und Schunkel-
liedern).
16:00 Uhr: Gemeinsam mit dem
Schirmherrn des 20. Bernburger
Weinmarktes, dem Weinbaupräsidenten
des Weinbaugebietes Saale-Unstrut,
Siegfried Boy und den Hoheiten, ange-
reist aus verschiedenen Regionen,
begrüßt Oberbürgermeister Henry
Schütze die Gäste des Weinmarktes. 
17:00 Uhr: „Die Schönecker
Lausbuam“ verwandeln die Bernburger
Bühne in einen Musikantenstadl. 
20:30 Uhr: „SPLITT“ (Ostrock
Coverband, nicht nur Hits der DDR).

Sonntag, 29. August
15:00 u. 16:30 Uhr: „Die Wippertaler
Musikanten“ (Blasmusik). 

Das Programm des 20. BernburgerWeinmarktes

16:00 Uhr: „Der
Zöllner Männerchor“.
18:30 Uhr: „V olle
Wolle“ (Partyband).

21:45 Uhr: Feuerwerk
zum krönenden Ab-
schluss.

Für alle kleinen Gäste steht am Samstag und am Sonntag von 15:00 bis
18:00 Uhr ein Bastel- und Schminkstand bereit. Auf alle anderen
Besucher wartet in dieser Zeit eine große Comedy-Überraschung.

Vor der Marienkir che und in derBreiten Straße findet an allen drei Tagen tra-
ditionell der Antik-Flohmarkt statt.

Für alle Kunstliebhaber verwandeln wir einige Schaufensteram Markt in eine
Kunstmeile. Schauen Sie rein!

Die Stadtbibliothek lädt ein

„Wie es früher
war - Erinne-
rungen zwischen
Bernburg und
Latdorf“, Marga
Ruth Mead liest
aus ihrem neuen
Buch am Dienstag, 24. August,
18:30 Uhr.

Der Eintritt ist frei, um
Voranmeldung wird gebeten!

Stadtbibliothek  Bernburg (Saale), Lindenplatz 5, Tel. 03471 623001
E-Mail: ausleihe@bibliothek-bernburg.de

Multi-Media-V ortrag

„Zu Fuß um die Welt“ von Robby
Clemens, am Donnerstag,
09. September, 19:00 Uhr.
Eintritt: 7,00 EUR im Vorverkauf in der
Stadtbibliothek, 8,00 EUR an der
Abendkasse.
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Sprechstunden derSchiedsstelle

Dienstag, 10.08., Schiedsstelle Bernburg (Saale) II:
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus I, 

Schlossgartenstr. 16, Turmzimmer.

Auskünfte zum Zuständigkeitsbereich:
Tel. 03471 659-425 (Frau Jäntsch).

Das Rechtsamt informiert:
Wir gratulieren allen

Geburtstagskindern dieses Monats,
vor allem unseren älteren Jubilaren 

und wünschen ihnen 
Glück und Gesundheit!

Die Sprechzeiten in den Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr
(außer Standesamt)

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)

ist täglich 
von 08:00 bis 20:00
Uhr geöffnet

DerDer BernburgerBernburger KurparkKurpark

Tr effen der Caroliner
Das diesjährige „Ehemaligentreffen“ des Gymnasiums
Carolinum und aller Vorgängereinrichtungen findet am 25.
September 2010 in der Gaststätte „Paradies“ statt.
Schüler/innen und Lehrer/innen sind herzlich willkommen und
werden Gelegenheit zum Gedankenaustausch finden.
Beginn ist 20:00 Uhr.

Informationen im Sekretariat, Gebäude Schlossgartenstraße
und unter www.carolinum.net

Sitzungskalender
August 2010

Haushalts-, Finanz- u. Hauptausschuss:
Donnerstag, 19.08., Ratssaal.

Stadtrat:
Donnerstag, 26.08., Ratssaal.
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

1. Nutzungsantrag und -vereinbarung

(1) Die Nutzung der oben genann-
ten Einrichtungen ist erst nach Stellung
eines schriftlichen Antrages1 beim vom
Peißener Ortsbürgermeister bestimmten,
im Antragsformular näher bezeichneten
Verantwortlichen und nach Abschluss
einer Nutzungsvereinbarung2, in der die
wesentlichen Nutzungsbedingungen ge-
regelt sind, mit der Stadt Bernburg
(Saale), zulässig.

(2) Bei Mehrfachanmeldungen ent-
scheidet der Peißener Ortsbürgermeister
darüber, wer die Einrichtung nutzen darf.

(3) Die Stadt Bernburg (Saale) kann
jederzeit von der Nutzungsvereinbarung
zurück treten. In diesem Fall erstattet Sie
bereits gezahltes Nutzungsentgelt.

(4) Der Nutzer hat dem Verant-
wortlichen unverzüglich mitzuteilen,
wenn eine geplante Veranstaltung aus-
fällt.

(5) Ausgeschlossen ist die Nutzung
der Räume und Anlagen durch natürliche
und juristische Personen für politische
und parteipolitische Veranstaltungen,
deren Inhalt sich gegen die verfassungs-
mäßige Ordnung richtet oder die indi-
zierte jugendgefährdende Inhalte hat.

2. Nutzungsentgelt

(1) Entgeltliste:
- Begegnungszentrum, 
Hallesche Str. 26
(maximal 50 Personen)
pro Tag ab 5 Stunden 75,00 €
bis zu 5 Stunden 39,00 €

- großer Gemeindesaal,
Feuerwehrgebäude, Grönaer Weg
(maximal 120 Personen)
pro Tag 75,00 €

- kleiner Gemeindesaal, 
Feuerwehrgebäude, Grönaer Weg
(maximal 40 Personen)
pro Tag 75,00 €

- beide Gemeindesäle, 
Feuerwehrgebäude, Grönaer Weg
pro Tag 75,00 €

Benutzungsordnung fürdie Kegelbahn, die Säle im Feuerwehrgebäude 
und das Begegnungszentrum in Bernburg (Saale), OTPeißen

- Kegelbahn, Feuerwehrgebäude, 
Grönaer Weg
(maximal 30 Personen)
pro Tag 30,00 €

(2) Peißener Vereine dürfen die
Säle der Feuerwehr und das Begeg-
nungszentrum unentgeltlich benutzen.

(3) Der Ortsbürgermeister kann im
Einzelfall Entgeltbefreiung festlegen,
wenn das im örtlichen Interesse liegt
oder sozial gerechtfertigt ist.

(4) Das Entgelt ist spätestens acht
Tage nach Nutzung der Einrichtung zu
zahlen.

3. Verhaltensvorschriften

(1) Vor der Veranstaltung muss der
Nutzer prüfen, ob sich die zu nutzenden
Räume in ordnungsgemäßem Zustand
befinden. Mängel hat er dem Verant-
wortlichen sofort mitzuteilen. Die
gekennzeichneten Feuerwehrparkplätze
vor dem Gebäude sind frei zu halten und
dürfen nur kurzzeitig zum Be- und
Entladen genutzt werden.

(2) Der Verantwortliche für die
Kegelbahn weist die Nutzer ein und
informiert sie über den ordnungsgemä-
ßen Umgang mit der Anlage. Seine
Anordnungen sind zu befolgen. Auf der
Kegelbahn müssen saubere Turnschuhe
getragen werden. Angetrunkene Perso-
nen dürfen die Bahn nicht benutzen.

(3) Sollen Speisen und Getränke
verzehrt werden, sind sie von den
Nutzern mitzubringen.

(4) Lärmbelästigungen, besonders
nach 22:00 Uhr, sind zu vermeiden.

(5) Der Nutzer muss die Einrich-
tungen aufräumen und reinigen. Die
Böden müssen gewischt werden. Über-
gibt er die Räume nicht sauber, beauf-
tragt die Stadt Bernburg (Saale) einen
Dritten auf Kosten des Nutzers mit der
Reinigung. Das gilt nicht für die
Kegelbahn: Hier hat der Nutzer nur die
Räume zu reinigen, nicht die Bahn.

(6) Der Nutzer muss die Räume bis
11:00 Uhr des folgenden Tages dem
Verantwortlichen übergeben, es sei denn,
es wurden individuelle Absprachen
getroffen, die von dem abweichen.

4. Haftung

Sind bei einer Veranstaltung Schäden
entstanden, hat das der Nutzer dem
Verantwortlichen spätestens bei der
Übergabe zu melden. Der Nutzer über-
nimmt die Haftung für jegliche
Personen- und Sachschäden, die sich im
Zusammenhang mit der Nutzung erge-
ben. Er haftet auch für die Schäden, die
seine Besucher, Gäste, Mitarbeiter oder
Beauftragten verursachen.

5. Hausrecht

Die Beauftragten der Stadt Bernburg
(Saale) haben jederzeit Zutritt zu den
Einrichtungen und Anlagen. Nutzer, die
gegen die Benutzungsordnung verstoßen
oder die die Einrichtungen für nicht
zugelassene Zwecke (Pkt. 1 Abs. 5) nut-
zen, können aus den Räumlichkeiten
verwiesen werden.

6. Inkrafttr eten

Die Benutzungsordnung tritt am Tage
nach der Unterzeichnung in Kraft.
Gleichzeitig treten die Benutzungs-
ordnung für die Benutzung von öffent-
lichen Einrichtungen der Gemeinde
Peißen (Kegelbahn) und die Benut-
zungsordnung für die Benutzung von
öffentlichen Einrichtungen der Ge-
meinde Peißen jeweils vom 13.06.2004
außer Kraft.

Bernburg (Saale), 22. Juni 2010

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

1 siehe Anlage 1
2 siehe Anlage 2
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Anlage 1: Nutzungsantrag

Name, Vorname:

Adresse:

Ich beantrage die Bereitstellung (bitte ankreuzen)

des Begegnungszentrums, Hallesche Str. 26

des großen Gemeindesaales, Feuerwehrgebäude, Grönaer Weg

des kleinen Gemeindesaales, Feuerwehrgebäude, Grönaer Weg

der Kegelbahn, Feuerwehrgebäude

am: von bis

Nutzungszweck:

Die Räume und Anlagen werden am geräumt und übergeben.

Der Inhalt der Benutzungsordnung für die Kegelbahn, die Säle im Feuerwehrgebäude und das Begegnungszentrum in
Bernburg (Saale) OTPeißen ist mir bekannt und wird anerkannt.

Peißen,
Unterschrift des Antragstellers

Ansprechpartner für das Begegnungszentrum:
Reinhard HammermannTelefon: 03471 203925

Ansprechpartner für die Säle und die Kegelbahn im Feuerwehrgebäude:
Petra Freist Telefon: 03471 313352

Zentrale Friedhofsverwaltung
Die zentrale Friedhofsverwaltung der Stadt Bernburg (Saale)
befindet sich auf Friedhof II an der Parkstraße 18. Von dort aus
werden die Friedhöfe der Stadt an der Parkstraße, an der
Ilberstedter Straße und die der Ortsteile Aderstedt, Baalberge,
Biendorf, Crüchern, Leau, Peißen, Plömnitz, Poley, Preußlitz
und Wohlsdorf verwaltet.
Öffnungszeiten der Friedhofsverwaltung:

Montag bis Freitag 06:30 - 15:00 Uhr
(v. April bis Oktober zusätzlich Di bis 17:00 Uhr).

Ansprechpartnersind Frau Ellert u. Frau Marquardt,
Tel. 03471 333466.

Die Sprechzeiten in den Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr
(außer Standesamt)

Dienstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u. Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)

Das nächste Amtsblatt erscheint am
Donnerstag, 2. September
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Anlage 2: Nutzungsvereinbarung 

Die Stadt Bernburg (Saale) vertreten durch

schließt mit 
(Name, Vorname, Anschrift)

folgende Vereinbarung:

Dem Nutzer werden folgende Räume und Anlagen 

am

von bis zur Verfügung gestellt:

Begegnungszentrum, Hallesche Str. 26

Großer Gemeindesaal, Feuerwehrgebäude, Grönaer Weg

Kleiner Gemeindesaal, Feuerwehrgebäude, Grönaer Weg

Kegelbahn, Feuerwehrgebäude, Grönaer Weg

Übergabe der Räumlichkeiten:

Der Nutzer zahlt: € je Nutzung und Tag

= Gesamtbetrag: €

Der Gesamtbetrag ist auf das Konto der Stadt Bernburg (Saale)
Konto-Nr.: 260 000 108
BLZ: 800 555 00
Salzlandsparkasse
Kassenzeichen: 88000.11000

bis zum zu überweisen.

Der Inhalt der Benutzungsordnung für die Kegelbahn, die Säle im Feuerwehrgebäude und das Begegnungszentrum in
Bernburg (Saale) OTPeißen wird anerkannt.

Peißen,

Unterschrift des Vertreters der Unterschrift des Nutzers
Stadt Bernburg (Saale)

AusschreibungsanzeigerSachsen-Anhalt:

Tel. 0345 6932554
E-Mail: verlag@dvz-halle.de

Internet: dvz-verlag.de

Informationen zu Ausschreibungen 

in Sachsen-Anhalt finden Sie im Internet auch unter
www.ausschreibungs-abc.de



Bernburg (Saale) Amtsblatt 08 / 10- 6 -

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Stadt Bernburg (Saale),
Planungsamt

Frühzeitige Beteiligung derÖffentlichkeit zum Bebauungsplan Nr. 71 mit dem
Kennwort: „Gewerbegebiet westlich derBaalberger Kr eisstraße“ nach § 3 Abs. 1

Baugesetzbuch (BauGB)

Nachdruck genehmigt durch:
© Städte-Verlag E. v. Wagner & J. Mitterhuber GmbH
Steinbeisstraße 9; 70736 Fellbach

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 24.06.2010 den
Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 71
mit dem Kennwort: „Gewerbegebiet
westlich der Baalberger Kreisstraße“ und
dessen Begründung gebilligt. Die früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wird in
Form einer öffentlichen Auslegung des
Vorentwurfes und dessen Begründung
durchgeführt. Der Vorentwurf und des-
sen Begründung liegen vom

16. August 2010 bis einschließlich 
17. September 2010

während folgender Zeiten:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag 14:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 14:00 bis 16:00 Uhr
in der Stadtverwaltung Bernburg (Saale),
Rathaus II, Schlossstraße 11, Planungs-
amt, im Zimmer 127 zu jedermanns

Einsichtnahme öffentlich aus.
Die Begründung zum Bebauungs-
planvorentwurf enthält den vollständi-
gen Umweltbericht, in dem nach der
Anlage zum Baugesetzbuch (BauGB)
die auf Grund der Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und
bewerteten Belange des Umweltschutzes
dargelegt sind. 
Die Öffentlichkeit wird während der
genannten Zeiten über die allgemeinen
Ziele und Zwecke sowie die voraussicht-
lichen Auswirkungen der Planung unter-
richtet. Der Öffentlichkeit wird Gele-
genheit zur Äußerung und Erörterung
gegeben. Während der Auslegungsfrist
können von jedermann Stellungnahmen
zum Vorentwurf im Planungsamt der
Stadt Bernburg (Saale) schriftlich oder
zur Niederschrift abgegeben werden.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben.
Ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung ist unzulässig,
soweit mit ihm Einwendungen geltend
gemacht werden, die vom Antragsteller
im Rahmen der Auslegung nicht oder
verspätet geltend gemacht wurden, aber
hätten geltend gemacht werden können.

Bernburg (Saale), 5. Juli 2010

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Umbenennung von Straßen nach derEingliederung von
Gemeinden in die Stadt Bernburg (Saale)

Ortsteil Alte Straßennamen Neue Straßennamen
OT Aderstedt Siedlung (Nr. 1-10, 12, 13, 13 a - c, 14, 16, 18, 

20, 20 a) Aderstedter Siedlung
Siedlung (Nr. 11, 15, 17, 19, 21, 22, 22 a, 23, 23a, 24, 
25a - c, 26, 26a, 28a) Am Birkenweg
Siedlung (Nr. 31 – 41) Kleine Siedlung
Siedlung (Nr. 25, 27, 28, 29, 30) Mühlbreite
Thomas-Müntzer-Straße Alte Dorfstraße

Gemäß Beschluss des Stadtrates der
Stadt Bernburg (Saale) vom 24.06.2010
(BVL-Nr. 121/10 neu) werden die im

Folgenden genannten Straßen umbe-
nannt:
Der Beschluss wird mit der öffentlichen

Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt
Bernburg (Saale) am 05.08.2010 wirk-
sam.
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Or tsteil Alte Straßennamen Neue Straßennamen
OT Baalberge Am Friedhof Am Baalberger Friedhof

Am Sportplatz Am Baalberger Sportplatz
Bahnhofstraße Zum Sauren Anger
Friedhofstraße Alter Ziegeleiweg
Kurze Straße Am Gemeindebackhaus
Mittelstraße Reiche Gasse
Neue Straße Auf dem Langeberg
Plömnitzer Straße Plömnitzer Weg
Querstraße Quergasse
Schulstraße Schulgasse
Südstraße Bauerngemeinde
noch amtlich zu benennende Straße im Gewerbegebiet An der Ziegelei

Bernburg (Saale)
Kerngebiet Am Weinberg Weinberg

Am Winkel Roschwitzer Winkel
Baalberger Straße Baalberger Kreisstraße
Querstraße Bernburger Querstraße
Zimmerstraße Kleine Mauerstraße

OT Biendorf Bahnhofstraße Zur Eisenbahn
Birkenweg Zum Trappenberg
Feldstraße Alte Feldstraße
Hauptstraße Kaiser-Otto-Straße
Lindenstraße Unter den Linden
Plömnitzer Straße Plömnitzer Chaussee
Schulstraße Am Alten Turm

OT Gröna Dorfplatz Grönaer Dorfplatz
Hauptstraße Grönaer Hauptstraße
Saalweg Grönaer Saalweg
Schulstraße Grönaer Schulstraße
Siedlung Grönaer Siedlung

OT Peißen Bauernwinkel Am Bauernwinkel
Blumenstraße Neue Blumenstraße
Brunnenstraße Bauernhöfe
Feldstraße Am Kindergarten
Friedhofstraße Peißener Friedhofstraße
Gartenstraße Gartenweg
Hallesche Straße Peißener Hauptstraße
Kurze Straße Kleine Straße
Kustrenaer Straße Ahornstraße
Lange Straße Langer Weg
Leauer Straße Leauer Weg
Mittelstraße Peißener Mittelstraße
Neue Straße Am Lettenloch

OT Poley Am Sportplatz Birnenstraße
Am Winkel Poleyer Winkel
Feldstraße Poleyer Feldstraße
Friedhofstraße Poleyer Friedhofstraße
Gartenstraße Poleyer Gartenstraße
Hauptstraße Poleyer Hauptstraße
Kurze Straße Poleyer Kurze Straße
Lindenstraße Zum Bauerndorf
Mittelstraße An der Schafsbrücke
Neuer Weg Ginsterweg
Poleyer Straße Poleyer Weg
Querstraße Mollenweg
Südstraße Hollerweg

OT Preußlitz Feldstraße Feldrain
Hauptstraße Preußlitzer Hauptstraße
Lange Straße An der Fahrt
Lindenstraße Plömnitzer Lindenstraße
Mittelstraße Am Denkmal
Neue Straße Krummer Weg
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Or tsteil Alte Straßennamen Neue Straßennamen
OT Preußlitz Querstraße Gutshof

Schachtstraße Plömnitzer Schachtstraße
Schulstraße An der Alten Schule
Siedlung Leauer Siedlung
Südstraße Lebendorfer Weg

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation Sachsen-Anhalt

Bekanntmachung über den Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit des
Beschlusses überdie vereinfachte Umlegung für das Gebiet
„Richard-Rösicke-Straße“ in Bernburg(Saale), Teilgebiete 6 und 7
Der am 10.05.2010 gefasste Beschluss
über die vereinfachte Umlegung nach
dem Baugesetzbuch für das Gebiet 

„Richard-Rösicke-Straße“ in
Bernburg (Saale), Teilgebiete 6 und 7

ist am 26.06.2010 unanfechtbar gewor-
den. Von der Inkraftsetzung sind die fol-
genden bisherigen Grundstücke betrof-
fen:

Gemarkung:Bernburg Flur: 1

Alte Flurstücke: 18/136, 18/137,
18/138, 18/139, 18/140, 18/141, 18/142,
18/143, 18/144, 18/145, 18/146, 18/147,
18/148, 18/149, 18/150, 18/151, 18/152,
18/153, 18/154, 18/155, 18/156, 1047,
1048, 1049, 1082, 1092, 1200 

Neue Flurstücke:1175, 1176, 1177,
1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183,
1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189,
1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195,

1196, 1197, 1199, 1252, 1201

Mit der Bekanntmachung wird der bis-
herige Rechtszustand durch den im
Beschluss vorgesehenen neuen Rechts-
zustand ersetzt. Die Bekanntmachung
schließt die Einweisung der neuen
Eigentümer in den Besitz der zugeteilten
Grundstücke oder Grundstücksteile ein.
Soweit sich aus dem Beschluss nichts
anderes ergibt, geht das Eigentum an den
ausgetauschten oder zugewiesenen
Grundstücksteilen lastenfrei auf die
neuen Eigentümer über. Ausgetauschte
und zugewiesene Grundstücke und
Grundstücksteile werden Bestandteil des
Grundstückes, dem sie zugewiesen wer-
den. Dingliche Rechte an diesem
Grundstück erstrecken sich auf die zuge-
wiesenen Grundstücksteile.

Der Beschluss über die vereinfachte
Umlegung kann bis zur Berichtigung des
Grundbuches im Landesamt für Ver-
messung und Geoinformation Sachsen-

Anhalt, Elisabethstraße 15 in 06847
Dessau-Roßlau von jedem eingesehen
werden, der ein berechtigtes Interesse
darlegt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Verwaltungsakt kann
innerhalb eines Monats, vom Tage nach
der Bekanntgabe an gerechnet, Wider-
spruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich beim Landesamt für
Vermessung und Geoinformation Sach-
sen-Anhalt, Elisabethstraße 15 in 06847
Dessau-Roßlau einzulegen oder dort zur
Niederschrift zu erklären. Der Wider-
spruch soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Zur Begründung dienende
Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
ben werden. 

Dessau-Roßlau, 30. Juni 2010

(Siegel)
Im Auftrag
Jochen Hausen

Gebührensatzung fürdie Friedhöfe des Ortsteils Preußlitz der Stadt Bernburg (Saale)
- Friedhofsgebührensatzung -

Aufgrund der §§ 6, 8 und 44 der
Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl.
LSA S. 568), in der Fassung der
Neubekanntmachung vom 10.08.2009
(GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13.04.2010 (GVBl.
LSA S. 190) i. V. m. § 5 des Kommunal-
abgabengesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt (KAG LSA) vom 13.12.1996
(GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Ände-
rung kommunalrechtlicher Vorschriften
vom 17.12.2008 (GVBl. LSAS. 452) 

hat der Stadtrat der Stadt Bernburg
(Saale) in seiner Sitzung vom
24.06.2010 folgende Gebührensatzung
für die Friedhöfe des Ortsteils Preußlitz
der Stadt Bernburg (Saale) beschlossen:

§ 1 Gebührenpflicht
Für die Benutzung der Friedhöfe des
Ortsteils Preußlitz der Stadt Bernburg
(Saale) und für die Inanspruchnahme der
öffentlichen Einrichtungen des Fried-
hofs- und Bestattungswesens werden
Gebühren nach Maßgabe dieser Satzung
erhoben.

§ 2 Gebührenschuldner
Schuldner der Gebühren ist, wer nach
bürgerlichem Recht die Kosten zu tragen
hat oder wer sich der Stadt Bernburg
(Saale) gegenüber zur Übernahme der
Kosten verpflichtet oder wer die Be-
nutzung der Friedhofseinrichtungen zum
Zwecke der Bestattung, der Verleihung
von Nutzungsrechten oder der Durch-
führung sonstiger Leistungen beantragt
hat.
Sind für eine Leistung mehrere Personen
gebührenpflichtig, so haften sie als
Gesamtschuldner.
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§ 3 Entstehen und Fälligkeit
Die Gebührenschuld entsteht mit der
Verleihung von Nutzungsrechten oder
mit der Inanspruchnahme von
Friedhofseinrichtungen bzw. sonstiger
Leistungen.
Die Gebühren werden innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe des
Gebührenbescheides zur Zahlung fällig.

§ 4 Zurücknahme von Anträgen
Bei Zurücknahme eines auf Benutzung
der Friedhofseinrichtungen gerichteten
Antrages können 25 Prozent der
Gebühren erhoben werden, falls mit der
Inanspruchnahme der Bestattungs-ein-
richtungen oder den sachlichen Vorberei-
tungen des erteilten Auftrages bereits
begonnen worden ist.

§ 5 Nutzungsrecht
Das Nutzungsrecht ist für die Dauer der
Ruhezeit im Voraus zu erwerben.

Bei mehrstelligen Grabstätten ist das
Nutzungsrecht für alle Stellen gleichzei-
tig zu erwerben.
Das Nutzungsrecht entsteht mit der
Entrichtung der Gebühren. Wird auf
Nutzungsrechte vor Ablauf verzichtet,
erfolgt für die Restlaufzeit keine anteili-
ge Gebührenrückerstattung.
Für eine nach Friedhofssatzung zulässi-
ge Verlängerung von Nutzungsrechten
werden anteilige Gebühren erhoben. Die
Höhe der anteiligen Gebühren wird so
ermittelt, dass der entsprechende
Gebührentarif durch die Zahl der Jahre
der Ruhezeit geteilt und dann das
Ergebnis mit der Zahl der Jahre, um die
das Nutzungsrecht verlängert werden
soll, multipliziert wird.

§ 6 Ar t und Höhe derGebühren
Art und Höhe der Gebühren richten sich
nach dem Gebührenverzeichnis, das als
Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

Anlage Gebührenverzeichnis

Art der Gebühr Höhe der Gebühr in EURO

1. Gebühren für die Verleihung
und Verlängerung des Nutzungsrechtes
an einerGrabstätte

1.1 Erdgrabstätten
1.1.1 Reihengrabstelle 

25 Jahre 930,00
1.1.2 Doppelwahlstelle 

25 Jahre 1 860,00
1.2 Urnengrabstätten
1.2.1 Urnenwahlstelle 

25 Jahre 356,00
1.2.2 Urnengemeinschaftsstelle

25 Jahre 445,00
2. Bestattungsgebühren
2.1 Erdbestattung
2.1.1 Erdbestattung Erwachsener 285,00
2.1.2 Erdbestattung Kinder 95,00
2.2 Urnenbestattung 50,00
2.3 Preiszuschlag bei Frostboden
2.3.1 ab 10 cm Frosttiefe 10 Prozent
2.3.2 ab 30 cm Frosttiefe 25 Prozent
3. Benutzung derTrauerhalle 145,00
4. Umbettungen
4.1 Urnenumbettungen 80,00
4.2 Exhumierung einer erdbestatteten Leiche 420,00
5. Sonstige Gebühren
5.1 Genehmigung zur Errichtung von Grabmalen 25,00
5.2 Genehmigung von Grabeinfassungen 20,00

Die Erhebung hier nicht aufgeführter Bearbeitungsgebühren erfolgt auf der Grundlage der Satzung der Stadt Bernburg (Saale) über
die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) in der jeweils gültigen Fassung.

§ 7 Billigkeitsmaßnahmen
Ansprüche aus dem Abgabeschuld-
nerverhältnis können ganz oder teilweise
gestundet werden, wenn die Einziehung
bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für
den Schuldner bedeuten würde und der
Anspruch durch die Stundung nicht
gefährdet erscheint. Ist deren Einziehung
nach Lage des Einzelfalles unbillig, kön-
nen sie ganz oder teilweise erlassen wer-
den.

§ 8 In-Kraft-T reten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bernburg (Saale), 1. Juli 2010

(Siegel)

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister
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1. Satzung zurÄnderung der Friedhofssatzung fürden Ortsteil
Preußlitz der Stadt Bernburg (Saale) vom 03.05.2010

Präambel
Aufgrund der §§ 6 und 44 Abs. 3 Nr. 1
der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt vom 05.10.1993 (GVBl.
LSA S. 568) in der Fassung der
Neubekanntmachung vom 10.08.2009
(GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13.04.2010 (GVBl.
LSA S. 190)

und 

des Gesetzes über das Leichen-,
Bestattungs- und Friedhofswesen des
Landes Sachsen-Anhalt  (Bestattungs-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt -
BestattG LSA) vom 05.02.2002 (GVBl.
LSA S. 46), zuletzt geändert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 26.03.2004
(GVBl. LSA S. 234) 

hat der Stadtrat der Stadt Bernburg
(Saale) in seiner Sitzung am 24.06.2010
folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1
1. In § 6 Abs. 3b werden die Worte
„gewerbliche Dienste“ durch „Dienst-
leistungstätigkeiten“ ersetzt.

2. § 15 Abs. 7 wird durch folgen-
den Wortlaut ersetzt:

§ 15 Urnenwahlgrabstätten

(7) In einem Wahlgrab dürfen der
Nutzungsberechtigte und seine Angehö-
rigen beigesetzt werden. Als Angehörige
im Sinne dieser Satzung gelten:
a) der Ehegatte des Nutzungsberech-
tigten oder der Partner aus einer eheähn-
lichen Lebensgemeinschaft,
b) Verwandte auf- und absteigender
Linie sowie Geschwister, 
c) der Ehegatte der unter b) bezeichneten
Personen und 
d) sonstige Erben.

3. Der § 29 Abs. 1 wird durch folgenden
Wortlaut ersetzt:

§ 29 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von
§ 6 Abs. 7 GO LSAhandelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig entgegen

1. § 5 Abs. 1 und 2 den Friedhof
betritt,

2. § 6 Abs. 1 sich auf dem
Friedhof nicht der Würde des Ortes ent-
sprechend verhält oder die Anordnungen
des Friedhofspersonals nicht befolgt,

3. § 6 Abs. 3a) die Wege mit
Kraftfahrzeugen aller Art befährt,

4. § 6 Abs. 3b) Waren aller Art,
insbesondere Kränze, Pflanzen und
Blumen sowie Dienstleistungstätigkeiten
anbietet,

5. § 6 Abs. 3c) an Sonn- und
Feiertagen oder in der Nähe einer
Bestattung störende Arbeiten verrichtet,

6. § 6 Abs. 3d) ohne schrift-
lichen Auftrag der Angehörigen bzw.
ohne Zustimmung der Friedhofsver-
waltung gewerbsmäßig fotografiert,

7. § 6 Abs. 3e) Druckschriften
verteilt und anbringt, 

8. § 6 Abs. 3f) Abraum und
Abfälle außerhalb der dafür bestimmten
Stellen ablagert,

9. § 6 Abs. 3g) den Friedhof,
seine Einrichtungen und Anlagen verun-
reinigt oder beschädigt, Einfriedungen
und Hecken übersteigt und Rasenflächen
(soweit sie nicht als Wege dienen),
Grabstätten und Grabeinfassungen
betritt,

10. § 6 Abs. 3h) Pflanzen,
Sträucher, Erde oder sonstige Gegen-
stände aus den Anlagen oder von frem-
den Grabstätten entfernt,

11. § 6 Abs. 3i) lärmt, spielt,
joggt oder sonstige sportliche Übungen
betreibt,

12. § 6 Abs. 3j) Tiere mitbringt,
ausgenommen Blindenhunde,

13. § 6 Abs. 3k) sich auf dem
Friedhof in einem erkennbaren Rausch-
zustand, hervorgerufen durch Alkohol
oder andere berauschende Mittel aufhält,

14. § 7 Abs. 2 die Anzeige einer
Dienstleistungstätigkeit vor Beginn der
Arbeiten unterlässt,

15. § 7 Abs. 5 Werkzeuge und
Materialien dauerhaft oder an Stellen
lagert, an denen sie eine Behinderung
darstellen, Arbeits- und Lagerplätze nach
Beendigung der Tagesarbeit nicht säu-
bert und so herrichtet, dass eine Behin-
derung anderer ausgeschlossen ist,

16. § 17 Abs. 2 Erdgrabstellen
unter Kies oder anderen Materialien mit
Folie oder ähnlichen Materialien abdich-
tet,

17. § 17 Abs. 3 Bäume oder
großwüchsige Sträucher, die höher als
1,50 m werden, zur Grabbepflanzung
nutzt,

18. § 17 Abs. 5 außerhalb von
Grabeinfassungen Veränderungen vor-
nimmt,

19. § 18 Abs. 4 Grabmale aus
Kunststoff oder ähnlichem Material auf-
stellt,

20. § 18 Abs. 8 in Grabfeldern
mit vorhandener Grabeinfassung eine
zusätzliche Abgrenzung einbringt,

21. § 19 Abs. 1 und 3 Grabmale
und Einfassungen sowie sonstige bauli-
che Anlagen ohne vorherige Anzeige bei
der Friedhofsverwaltung errichtet oder
verändert,

22. § 22 Abs. 1 Grabmale und
sonstige bauliche Anlagen nicht in ver-
kehrssicherem Zustand hält,

23. § 23 Abs. 1 Grabmale und
sonstige bauliche Anlagen vor Ablauf
der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts
ohne vorherige schriftliche Zustimmung
der Friedhofsverwaltung von der
Grabstätte entfernt,

24. § 24 Abs. 2 Grabstätten so
bepflanzt, dass anderen Grabstätten und
öffentlichen Anlagen und Wege beein-
trächtigt bzw. angelegte Begrenzungen
oder Raseneinsaaten zerstört werden,

25. § 25 Abs. 1 Grabstätten ver-
nachlässigt.

4. § 31 Satz 2 wird durch folgen-
den Satz ersetzt: „Gleichzeitig tritt die
am 22.04.1991 beschlossene Friedhofs-
satzung der Gemeinde Preußlitz außer
Kraft.“

Artikel 2
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Bernburg (Saale), 1. Juli 2010

(Siegel)

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Amtlicher Teil Bekanntmachung
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Satzung zurRegelung des Kostenersatzes fürLeistungen derFreiwilligen Feuerwehr
Bernburg (Saale) mit den Ortsfeuerwehren Aderstedt, Bernburg (Saale), Baalberge,

Biendorf, Gröna, Peißen, Poley, Preußlitz und Wohlsdorf
- Kostenersatzsatzung FW-

Zur Regelung des Kostenersatzes für
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr
der Stadt Bernburg (Saale) hat der
Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale) in
seiner Sitzung vom 24. Juni 2010 auf der
Grundlage des § 6 Absatz 1 der
Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt vom 5. Oktober 1993
(GVBl. LSA S. 568) in der Fassung der
Neubekanntmachung vom 10. August
2009 (GVBl. LSAS. 383), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 13. April 2010
(GVBl. LSA S. 190) in Verbindung mit 
§ 22 des Brandschutz- und
Hilfeleistungsgesetzes des Landes
Sachsen-Anhalt vom 6. Juli 1994
(GVBl. LSA S. 786), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 17. Februar 2010
(GVBl. LSA S. 69) 
nachfolgende Satzung beschlossen.

§ 1 Geltungsbereich
1. Diese Satzung gilt für Leis-
tungen aller Ortsfeuerwehren der
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt
Bernburg (Saale) im Sinne des § 2 der
Satzung über den Dienst in der
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt
Bernburg (Saale) bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben im gesamten Stadtgebiet.

2. Als Leistungen gelten hierbei
auch das Ausrücken der Freiwilligen
Feuerwehr bei böswilligen Alarmie-
rungen, bei Fehlalarmierungen (blinder
Alarm) durch privatbetriebene Brand-
meldeanlagen oder die Benutzung der
öffentlichen Fernmeldeleitungswege
durch die privaten Meldeanlagen.

3. Diese Satzung gilt auch, wenn
auf Grundlage öffentlich-rechtlicher
Verträge ein Einsatz in ortsansässigen
Unternehmen und Einrichtungen mit
Werkfeuerwehr zur Unterstützung dieser
bei der Beseitigung betrieblich begrenz-
ter Ereignisse erfolgt.

4. Die Satzung gilt entsprechend,
wenn die Freiwillige Feuerwehr auf
Anforderung eines Trägers der Feuer-
wehr in Kommunen außerhalb der
gesetzlich bestimmten Nachbarschafts-
hilfe zum Einsatz kommt.

5. Die Satzung gilt auch nach
Maßgabe weiterer Bestimmungen dieser

Satzung für Einsätze  in Kommunen, die
diese im Rahmen der Nachbarschafts-
hilfe zu bedienen hat. Erfüllt eine im
Rahmen der Nachbarschaftshilfe zu
bedienende Kommune auf Dauer ihre
Rechtspflicht zur Errichtung und
Unterhaltung einer eigenen Freiwilligen
Feuerwehr nicht, hat die Stadt Bernburg
(Saale) die Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde zur grundsätzlichen An-
wendung dieser Satzung einzuholen. 

§ 2 Kostenersatzfreiheit
1. Eine Pflicht zur Kosten-
erstattung besteht nicht für Leistungen
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt
Bernburg (Saale) im Stadtgebiet und im
Rahmen der Nachbarschaftshilfe gem. §
1 Abs. 5 Satz 1

a) bei Schadensfeuer (Brand),
b) bei öffentlichen Notständen,

die durch Naturereignisse, Einstürze und
dergleichen verursacht sind,

c) bei technischen Hilfe-
leistungen zur Rettung von Menschen
und Tieren aus einer lebensbedrohlichen
Situation,

d) zur Brandverhütung und zum
vorbeugenden Brandschutz, ausgenom-
men sind Brandsicherheitswachen,

e) bei Einsätzen die als
Ausbildungs- oder Übungseinsätze
deklariert sind.

2. Kostenersatzpflicht besteht
ebenfalls nicht, wenn sich aus in ortsan-
sässigen Unternehmen oder Einrich-
tungen mit Werkfeuerwehr herrührenden
Ereignissen eine Gemeingefahr ergibt
und somit eine öffentliche
Aufgabenstellung besteht.

§ 3 Ausnahmen von der
Kostenersatzfreiheit

1. Abweichend von den Grund-
sätzen des § 2 der Satzung bestehen
Ansprüche der Stadt Bernburg (Saale)
auf Ersatz von Aufwendungen nach all-
gemeinen Vorschriften bei schuldhaft
verursachten Gefahren oder Schäden
sowie gegen Verursacher in Fällen der
Gefährdungshaftung.

2. In diesen Fällen ist Ersatz von
Kosten nach Maßgabe dieser Satzung zu
verlangen von:

a) dem Verursacher, wenn er die
Gefahr oder den Schaden vorsätzlich
oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,

b) dem Fahrzeughalter, wenn
die Gefahr oder der Schaden beim
Betrieb von Schienen-, Luft-, Wasser-
fahrzeugen oder Kraftfahrzeugen ent-
standen ist,

c) dem Betreiber, wenn Gefahr
oder Schaden bei der Förderung,
Beförderung, Lagerung oder unsachge-
mäßen Behandlung oder Nutzung von
brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder
anderen gefährlichen Stoffen für
gewerbliche oder militärische Zwecke
entstanden ist.

3. Ausreichend für die Begrün-
dung des Ersatzes von Aufwendungen
für Leistungen der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Bernburg(Saale) in Fällen
der Gefährdungshaftung ist, dass objek-
tiv gegebene zusätzliche Rechtspflichten
(Sorgfaltspflicht) zum Zeitpunkt des
erforderlichen Einsatzes der Freiwilligen
Feuerwehr nicht eingehalten wurden; ein
Schuldnachweis ist gesetzlich nicht
gefordert.

§ 4 Kostenerstattungspflichtige
Leistungen; Zahlungspflichtige

1. Für alle anderen Leistungen der
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bern-
burg (Saale) ist zu Kostenersatz ver-
pflichtet

a) derjenige, dessen Verhalten
die Leistung erforderlich gemacht hat.
Ist der Zahlungspflichtige noch nicht
vierzehn Jahre alt, so können auch die
Personen in Anspruch genommen wer-
den, die zur Aufsicht über sie verpflich-
tet ist. Ist für den Zahlungspflichtigen
ein Betreuer bestellt, so kann auch dieser
im Rahmen seines Aufgabenkreises in
Anspruch genommen werden. Die
Geschäftsführung ohne Auftrag bleibt
davon unberührt.

b) der Eigentümer der Sache
oder des Tieres, deren bzw. dessen
Zustand die Leistung erforderlich
gemacht hat oder derjenige, der die tat-
sächliche Gewalt über diese Sache oder
das Tier ausübt.

c) derjenige, in dessen Auftrag
oder in dessen Interesse die Leistung
erbracht wurde,
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d) derjenige, der Geräte zum
Gebrauch überlassen bekommt,

f) derjenige, der vorsätzlich
oder grob fahrlässig grundlos den
Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr aus-
gelöst hat.

2. Zum Kostenersatz sind auch
verpflichtet:

a) bei der Leistung von
Feuerwehrsicherheitsdienst der/die
Veranstalter,

b) der Betreiber einer privaten
Brandmeldeanlage, wenn durch diese ein
Fehlalarm ausgelöst wird,

c) der Betreiber einer privaten
Brandmeldeanlage, wenn die Auslösung
eines Fehlalarms durch Nutzung öffent-
licher Leitungswege verursacht wurde,

d) wer andere Leistungen der
Feuerwehr nach Maßgabe dieser
Satzung in Anspruch nimmt.

3. Mehrere Kostenersatz- und
Gebührenschuldner haften als
Gesamtschuldner.

§ 5 Berechnung derKostensätze 
und der Gebühren

1. Die Kostensätze setzen sich
zusammen aus:

a) den Personalkosten für die
eingesetzten Angehörigen der Freiwil-
ligen Feuerwehr,

b) Erschwerniszuschlägen nach
Maßgabe der Rechtsvorschriften,

c) den Stundensätzen für die
Nutzung von Fahrzeugen als Trans-
portraum, Geräten und sonstigem
Zubehör der Freiwilligen Feuerwehr, 

d) den Kosten für verbrauchte
Materialen,

e) den Kosten für die
Entsorgung von Rückständen,

f) den Kosten für sonstige
Leistungen.

2. In der Kostenrechnung ist nur
der Bestand an Personal und Technik
aufzunehmen, der tatsächlich zur
Aufgabenbewältigung erforderlich war.
Die Kostenrechnung hat den einzelnen
Kostensatz der Höhe nach auszuweisen.
3. Abweichend vom Grundsatz des Abs.
2 ist in Fällen von böswilliger bzw. blin-
der Alarmierung der gemäß festgelegter
Ausrückeordnung vorgesehene Bestand

an Personal und Technik der Freiwilligen
Feuerwehr der Stadt Bernburg (Saale) in
Rechnung zu stellen. Fahrzeuge gelten in
diesen Fällen als Transportraum, im
Sinne des Abs. 1 Pkt. c.

4. Die anzuwendenden Kosten-
sätze ergeben sich aus der jeweils gelten-
den Fassung der Anlage dieser Satzung.

§ 6 Berechnung derPersonalkosten

1. Unter Berücksichtigung des
Grundsatzes von § 5 Abs. 2 sind in der
Kostenrechnung generell die zur Lösung
der Einsatzaufgabe erforderlichen Ein-
satzkräfte und dazu ein Einsatzleiter der
Feuerwehr aufzunehmen.

2. Die Berechnung der Personal-
kosten erfolgt nach Stundensätzen.
Dabei gilt, dass angefangene Stunden
auf halbe Stunden aufzurunden sind. Bei
Überschreitung einer halben Stunde ist
ein voller Stundensatz in Rechnung zu
stellen. Die Einsatzzeit beginnt mit der
Auslösung der Alarmierung der
Feuerwehreinsatzkräfte. Der Einsatz gilt
als beendet, wenn die Wiederherstellung
der Einsatzbereitschaft der eingesetzten
Kräfte und Mittel abgeschlossen ist.

3. Dem Träger der Feuerwehr
obliegt es, einen angemessenen Kos-
tenersatz zu ermitteln. Zur Verein-
fachung der Rechnungslegung sind
Pauschalbeträge zugelassen. 

4. Die nach Maßgabe der gelten-
den Rechtsvorschriften zu ermittelnden
Erschwerniszuschläge sind im Sinne von
§ 5 Abs. 2 Satz 2 in die Kostenrechnung
aufzunehmen.

§ 7 Berechnung des Transportraumes
1. Einsatzfahrzeuge der Feuer-
wehr, die für die Beförderung von
Einsatzkräften und Geräten zum Ein-
satzort genutzt werden, gelten als
Transportraum und sind bei der Be-
rechnung der Kosten nach den
Grundsätzen des § 6 Abs. 2 entsprechend
mit einzubeziehen. Die Kostensätze für
Transportraum ergeben sich aus dem
erforderlichen Treib- und Schmier-
stoffbedarf, sowie aus den Aufwen-
dungen für Wartung, Pflege und vorbeu-
gende Instandhaltung.

2. Verlassen Einsatzfahrzeuge
zwischenzeitlich den Einsatzort, um bei
der Lösung anderer Aufgaben zu dienen,
so sind diese Zeiten bei der Kos-

tenrechnung des ursprünglichen Ein-
satzes herauszurechnen.

3. Abs. 2 § 7 dieser Satzung gilt
nicht, wenn die Fahrzeuge für die weite-
re Heranführung von Kräften und
Mitteln dienen, die benötigt werden, um
die ursprüngliche Einsatzaufgabe zu
erfüllen. Die Entscheidung über erfor-
derliche Fahrzeugbewegungen obliegt
ausschließlich dem Einsatzleiter der
Feuerwehr.

§ 8 Kostensätze fürGerätebenutzung
1. Die Berechnung der Kosten für
die Nutzung der Geräte im Rahmen des
Einsatzes der Feuerwehr erfolgt unter
Beachtung der technischen Beschaf-
fenheit einzelner Geräte der Feuerwehr
nach Sätzen pro Einsatz dieser Geräte
(Geräteeinsatzzeit) innerhalb der
Gesamtdauer des Einsatzes der Feuer-
wehr (Einsatzzeit). Bei Mehrfach-
nutzung der Geräte innerhalb eines
Einsatzes, ist diese kostenwirksam zu
machen.

2. Geräte der Feuerwehr, die wäh-
rend des Einsatzes genutzt werden, sind
nach Stundensätzen in Rechnung zu stel-
len. § 6 Abs. 2 gilt entsprechend. In den
Stundensätzen für das technische Gerät
ist der notwendige Bedarf an Treib- und
Schmierstoffen sowie die Kosten für
Pflege, Wartung und vorbeugende
Instandhaltung enthalten.

3. Die Entscheidung über den
Geräteeinsatz trifft der Einsatzleiter der
Feuerwehr vor Ort.

4. Bei der Ausleihe von Fahr-
zeugen, Geräten und Zubehör der
Feuerwehr sind Tagessätze anzuwenden.
Dabei gilt jeder angefangene Kalen-
dertag als voller Nutzungstag. Kosten für
Treib- und Schmierstoff, sowie Ener-
giebedarf gehen zu Lasten desjenigen,
der ausleiht. Die Entscheidung über die
Ausleihe wird im Einzelfall getroffen.

§ 9 Kosten fürMaterialverbrauch
1. In den Fällen einer Kosten-
erstattung werden für verbrauchte Mate-
rialien, wie z. B. Bindemittel, Pulver,
Filtereinsätze u. a. die jeweiligen
Beschaffungskosten je Einheit zuzüglich
eines Verwaltungskostenzuschlages von
10 Prozent berechnet. Eine Ausweisung
dieser Kosten in der Anlage dieser
Satzung ist nicht vorgesehen.

2. Entstehen dem Träger der
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Feuerwehr durch die Inanspruchnahme
ihrer Feuerwehr besondere Kosten, z. B.
Reisekosten, Reparaturkosten, Kosten
für Ersatzbeschaffung bei Unbrauch-
barkeit oder Verlust, so sind diese
gesondert in Rechnung zu stellen.
Kosten für Reparatur oder Ersatz-
beschaffung sind nur zu erstatten, wenn
den Zahlungspflichtigen ein Verschulden
trif ft.

§ 10 Kosten fürdie Entsorgung 
von Rückständen

1. Die dem Einsatzleiter zugäng-
lichen Behältnisse werden nach den in
der Anlage enthaltenen Kostensätzen in
Rechnung gestellt.

2. Neben den Kosten gem. Abs. 1
ist zusätzlich der Aufwand für die
Entsorgung von Rückständen kosten-
pflichtig. Maßgebend für die Berech-
nung der Gesamtkosten bei der Entsor-
gung von Rückständen ist die vom
Träger der Feuerwehr vertraglich gesi-
cherte Entsorgung.

§ 11 Sonstige Leistungen 
der Feuerwehr

1. Die Gestellung von Ange-
hörigen der Feuerwehr zur Brand-
sicherheitswache wird nach Stunden-
sätzen abgerechnet. Die Personalkosten
stehen den Angehörigen der Feuerwehr
zu. Die Verwaltung sichert die Ord-
nungsmäßigkeit der Ausgaben dieser
gemeindlichen Einnahmen in einer
Dienstanweisung. Die Entscheidung
über die Anzahl der einzusetzenden
Kräfte obliegt dem Träger der Feuer-
wehr.

2. Werden Personal und Fahr-
zeuge der Feuerwehr als Sitzbereitschaft
angefordert, erfolgt die Abrechnung
nach Stundensatz gem. §§ 6 und 7 dieser
Satzung. Ergeben sich aus dieser Sitz-
bereitschaft heraus Einsatzhandlungen,
so ist die Berechnung dazu nach der

Spezifik der Einsatzaufgaben vorzuneh-
men.

3. Die Nutzung von Arbeitslei-
stungen der Feuerwehr zugunsten Dritter
darf nur dann erfolgen, wenn zugelasse-
ne Unternehmen der Wirtschaft nicht
benachteiligt werden.

§ 12 Entstehung und Fälligkeit des
Kostenersatzanspruches

1. Ein Anspruch auf Kostenersatz ent-
steht:

a) mit Beendigung der Inan-
spruchnahme der Feuerwehr,

b) mit Rückgabe ausgeliehener
Geräte und Zubehör,

c) mit Rückgabe von
ausgeliehenen Fahrzeugen,

d) nach Wiederbeschaffung
bzw. nach Rechnungseingang für ver-
brauchte Materialien,

e) bei nachweislich eingetrete-
nen besonderen Kosten im Sinne § 9
Abs. 2,

f) nach erfolgter Entsorgung
von Rückständen.

2. Der Rechnungsbetrag wird mit
Bekanntgabe des Kostenbescheides fäl-
lig.

§ 13 Übergangs- und
Schlussbestimmungen

1. Sind Ansprüche des Trägers der
Feuerwehr vor Inkrafttreten dieser
Satzung entstanden, gelten die bisheri-
gen Bestimmungen. Endet die Zah-
lungsfrist eines Kostenbescheides nach
dem Inkrafttreten dieser Satzung, gelten
die Bestimmungen nach dem der
Bescheid erstellt wurde.

2. Die Entscheidung über das
Erstellen eines Kostenbescheides liegt
im Ermessen der Verwaltung. 

§ 14 In-Kraft-T reten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer

Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig
werden nachfolgende Satzungen über
die Erhebung von Kostenersatz bei
Inanspruchnahme von Leistungen der
Freiwilligen Feuerwehr (Kostenersatz-
satzung) außer Kraft gesetzt:

- Satzung zur Regelung des
Kostenersatzes für Leistungen der
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bern-
burg vom 08.11.1996, zuletzt geändert
am 15.11.2001,

- Satzung über die Erhebung
von Kostensätzen bei der Inanspruch-
nahme von Brand- und Sachleistungen
der Freiwilligen Feuerwehr Peißen vom
14.12.2006,

- Satzung über die Erhebung
von Kostensätzen bei der Inanspruch-
nahme von Brand- und Sachleistungen
der Freiwilligen Feuerwehr Baalberge
vom 24.04.2007,

- Satzung über die Erhebung
von Kostensätzen bei der Inanspruch-
nahme von Brand- und Sachleistungen
der Freiwilligen Feuerwehr Biendorf
vom 15.05.2006,

- Satzung über die Erhebung
von Kostensätzen bei der Inanspruch-
nahme von Brand- und Sachleistungen
der Freiwilligen Feuerwehr Poley vom
24.10.2006,

- Satzung über die Erhebung
von Kostensätzen bei der Inanspruch-
nahme von Brand- und Sachleistungen
der Freiwilligen Feuerwehr Preußlitz
vom 26.07.2006,

- Satzung über die Erhebung
von Kostensätzen bei der Inanspruch-
nahme von Brand- und Sachleistungen
der Freiwilligen Feuerwehr Wohlsdorf
vom 11.07.2006.

Bernburg (Saale), 1. Juli 2010

(Siegel)

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Anlagezur Satzung über die Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bernburg (Saale)

Verzeichnis derKostenersatzsätze derStadt Bernburg (Saale)

Für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr werden folgende Kostenersatzsätze erhoben:

1. Personal

Stundensatz

Einsatzleiter 45,00 EUR
Beamte des mittl. feuerwehrtechn. Dienstes, Besoldungsgr. A 5 bis A 9 30,00 EUR
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Angestellte im feuerwehrtechn. Dienst, Entgeltgruppe 6 bis 9 30,00 EUR
Einsatzkraft, freiwillig 30,00 EUR

2. Fahrzeuge
Einsatzleitwagen 1 35,00 EUR
Funktruppwagen 140,00 EUR
Erkundungswagen 140,00 EUR
Mehrzwecktransportfahrzeug LKWL-60 20,00 EUR
Drehleiter DLK 23-12 200,00 EUR
Tanklöschfahrzeug TLF 24/50 135,00 EUR
Tanklöschfahrzeug TLF 24/75 135,00 EUR
Tanklöschfahrzeug TLF 32 100,00 EUR
Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 120,00 EUR
Tanklöschfahrzeug TLF 16 GMK 120,00 EUR
Tanklöschfahrzeug TLF 16/24 135,00 EUR
Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 120,00 EUR
Löschgruppenfahrzeug LF 16/12 150,00 EUR
Löschgruppenfahrzeug LF 16 TS 150,00 EUR
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 100,00 EUR
Rüstwagen RW-2 170,00 EUR
Gerätewagen Gefahrgut GW-G 2 180,00 EUR
Vorausrüstwagen VRW 100,00 EUR
Schlauchwagen SW-2000 80,00 EUR
Mannschaftstransportwagen MTW 50,00 EUR

3. Geräte
Be- und Entlüftungsgerät 75,00 EUR/Tag
Wasser-Sauger 25,00 EUR/Tag
Tauchpumpe 35,00 EUR/Tag
Motorkettensäge 20,00 EUR/Tag
Feldkochherd 100,00 EUR/Tag
Wathose 10,00 EUR/Tag
B-Schlauch 5,00 EUR/Tag
C-Schlauch 4,00 EUR/Tag
Feinverteiler 5,00 EUR/Tag
Schlauchbrücke 20,00 EUR/Tag
Festzeltgarnitur (2 Bänke + 1 Tisch) 15,00 EUR/Tag

4. Reinigung von Feuerwehreinsatzbekleidung
Feuerwehr-Überjacke HuPF Teil 1 5,00 EUR/Stck.
Feuerwehr-Überhose HuPF Teil 4 4,00 EUR/Stck.
Feuerwehrjacke 3,50 EUR/Stck.
Bundhose 3,00 EUR/Stck.
Latzhose 3,00 EUR/Stck.

5. Prüfung von Atemschutzmasken
Demontage, Prüfung, Wartung, Montage 10,00 EUR/Stck.
(verbaute Teile werden gesondert verrechnet)

6. Feuerwehrsicherheitsdienst/ Brandsicherheitswache/ Unterweisungen
Personal, ehrenamtlich pro Dienstkraft
(ständige und nichtständige Theater je eingesetzter Kraft) 11,00 EUR/Std.
Personal, ehrenamtlich pro Dienstkraft
(Ausstellungen, Fasching, Feuerwerk, Zirkus,
sportl. Veranstaltungen u.a.) 11,00 EUR/Std.

zuzügl. Kostensätze nach Pkt. 2
Personal, pro Dienstkraft
(Einweisungen, Vorführungen, Unterweisungen) 30,00 EUR/Std.

Bernburg im Internet: www.bernburg.de
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

1. Satzung zurÄnderung der Erhaltungssatzung derStadt Bernburg
(Saale) nach § 172 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch fürden Bereich „Talstadt

und Bergstadt einschließlich erweiterter Schlosskomplex“ vom 16.12.2005
Präambel

Auf Grund § 6 Abs. 1, § 44 Abs. 3 Ziff.
1 der Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt
(-GO LSA-) vom 5. Oktober 1993
(GVBl. LSA S. 568), in der Fassung der
Bekanntmachung vom 10. August 2009
(GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. April 2010 (GVBl.
LSA S. 190) 
und 
§ 172 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches
(BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 2004
(BGBl. I  S. 1818), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31.
Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) hat der
Stadtrat  der Stadt Bernburg (Saale) in
seiner Sitzung vom 24. Juni 2010 fol-
gende Satzung beschlossen:

Ar tikel 1
Die Erhaltungssatzung der Stadt
Bernburg (Saale) für den Bereich
„Talstadt und Bergstadt einschließlich
erweiterter Schlosskomplex“ vom
16.12.2005 (veröffentlicht durch
Auslegung vom 13.01.2006 bis
29.01.2006 in der Stadtverwaltung
Bernburg (Saale) und mit Hinweis auf
die Ersatzbekanntmachung im Amtsblatt
der Stadt Bernburg (Saale) und der
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg vom
12.01.2006, Nr. 104, S. 12-14) wird wie
folgt geändert:

Die Anlage 1 zur Erhaltungssatzung
„Gebietsbegrenzung“ wird durch die
Anlage 1 zu dieser 1. Änderungssatzung
ersetzt.
Die Anlage 2 zur Erhaltungssatzung

„Verbale Grenzbeschreibung“ wird
durch die Anlage 2 zu dieser 1. Ände-
rungssatzung ersetzt. 

Ar tikel 2
Diese Satzung tritt am Tag nach Ihrer
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Bernburg (Saale), 30. Juni 2010

(Siegel)

Henry Schütze
Oberbürgermeister

Anlage 1 
Anlage 2

Sprechstundendonnerstags von 17:45
bis 18:45 Uhr.
Während der Sprechstunden kann im
Büro unter Tel. 03471 366007 angerufen
werden.

Öffnungszeiten derBibliothek:
dienstags von 17:00 bis 18:00 Uhr.

Achtung: Jugendclub von 15:00 bis
21:00 Uhr geöffnet!

Frühschoppen in der„Wühlmaus“
Sonntag, 1. August, 10:00 bis 12:00 Uhr.

Aderstedt

Aus den Ortsteilen

Baalberge

Wohlsdorf

Gröna

Sprechzeit: jed. 1. Dienstag von 17:00
bis 19:00 Uhr im Sitzungsraum,
Umgehungsstraße 28.

Biendorf

Sprechzeit: jed. 1. Donnerstag von
16:30 bis 18:30 Uhr im Gemeindehaus,
Bahnhofstraße 30.

Sprechzeit: donnerstags von 17:00 bis
18:00 Uhr, Gemeindeverwaltung,
Schulstraße 11.

Bernburg

Abbau öffentlicher Telefonzelle
Die Telekom Deutschland GmbH teilt
mit, dass aus ihrer Sicht das Betreiben
des öffentlichen Fernsprechers in
Bernburg (Saale), Olga-Benario-Str. 45,
unwirtschaftlich ist. Aus diesem Grund
soll die Anlage an diesem Standort in
absehbarer Zeit abgebaut werden.

Peißen

Sprechzeit: dienstags von 17:00 bis
18:00 Uhr, Gemeindebüro, Hallesche
Str. 23.

Poley

Sprechzeit: nach tel. Vereinbarung, don-
nerstags von 18:00 bis 19:00 Uhr.

Preußlitz

Sprechzeit: jeden 1. u. 3. Montag im
Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr.

Sprechzeit: jeden 1. Montag im Monat,
in der Zeit von 16:30 bis 18:00 Uhr, im
„Bürgertreff“ Wohlsdorf/Crüchern
(ehem. Sportlerheim).

Gemeinsames Familiensportfest
Das erste gemeinsame Familiensportfest
der Ortsteile Aderstedt und Gröna findet
am Samstag, 4. September, auf dem
Sportplatz in Aderstedt statt.

Bereitschaft des Abwasserzweckverbandes Ziethetalfür die
Abwasserentsorgung in den Ortsteilen Biendorf, Wohlsdorf 

und Crüchern unter
Tel. 0173 3783234

Sprechzeiten in den
Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr
(außer Standesamt)
Dienstag 09:00 - 12:00/

14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Standesamt u.
Wohngeldstelle)
Donnerstag 09:00 - 12:00/

14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)



Anlage 1
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Anlage 2, verbale Grenzbeschreibung

Straßen/Plätze Verlauf der äußeren Begrenzungslinie
Anlegestelle Personenfähre südlicher Teil in Gebäudetiefe
Bornstraße Straßenmitte
Waisenhausstraße Straßenmitte
Louis-Braille-Platz südlicher Teil in Gebäudetiefe einschließlich Kreuzungsbereich 

Waisenhausstr./Roschwitzer Straße/Hallesche Straße
Roschwitzer-Straße Straßenmitte
Zepziger Straße Straßenmitte
Wolfgangstraße bis Gröbziger Straße 13 Straßenmitte
Parkstraße südliche Flurstücksgrenze
Mauerstraße Gebäude Nr. 2, 4 und 6
Liebknechtstraße Straßenmitte bis Martinstraße
Martinstraße Straßenmitte
Bahnhofstraße Straßenmitte, mit Bahnhofsgebäude
Köthensche Straße/Bahnschranke Straßenmitte
Annenstraße (B 71) östlicher Teil in Gebäudetiefe
Annenstraße (Richtung „Alte Bibel“)
bis Saaleufer Annenbrücke
Annenbrücke bis Marktbrücke entlang des südlichen Saaleufers
Wachgasse südlicher Teil in Grundstückstiefe
Vor dem Nienburger Tor (Badergasse) östlicher Teil in Grundstückstiefe
Nienburger Straße bis Turmweg Straßenmitte
Turmweg bis Hasenturm nördlicher Teil unmittelbar hinter der ehemaligen Stadtmauer
Hasenturm bis Gutenbergstraße östlich unmittelbar hinter der Stadtmauer
Gutenbergstraße bis Breite Straße nördlich unmittelbar hinter der Stadtmauer
Breite Straße bis Kurhausgarten westlich unmittelbar hinter der Stadtmauer
Kurhausgarten bis zum Saaleufer entlang der westlichen Begrenzungsmauer des Kurhauses, entlang 

der westlichen Flurstücksgrenzen Solbadstraße
ehemalige Papierfabrik entlang der Einfriedung vom Rosenhag bis Anlegestelle 

Personenfähre

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Bekanntgabe dernichtöffentlichen Beschlüsse des Stadtrates der
Stadt Bernburg (Saale) vom 29. April 2010

Feststellung eines Vertr etungsverbotes
nach § 30 Abs. 3 GO LSA, 
Beschl.-Nr. 170/10
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) stellt fest, dass für
Herrn Rechtsanwalt Volker Junge auf-
grund seiner ehrenamtlichen Tätigkeit
als Ortschaftsratsmitglied der Ortschaft
Gröna die Voraussetzungen des gesetz-
lichen Vertretungsverbotes aus § 30 Abs.
3 Satz 1 GO LSAvorliegen.
Abstimmung:29 Ja-Stimmen

Pachtvertrag über die Räume im
Dorfgemeinschaftshaus „Schlehdorn“
und über die Schiffsgaststätte in
Gröna, Beschl.-Nr. 167/10
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) stimmt dem Abschluss

des Pachtvertrages mit der Lindenhof
GmbH über Räume im Dorfgemein-
schaftshaus „Schlehdorn“ und die
Schiffsgaststätte in Gröna in der in der
Anlage 1 der BV167/10 vorliegenden
Fassung (mit neuer Seite 5 zu § 5 -
Pachtzins) zu und bevollmächtigt den
Oberbürgermeister, den Vertrag zu unter-
zeichnen. Vom Entwurf abweichende
Formulierungen darf der Oberbür-
germeister zustimmen, wenn sie redak-
tioneller Art oder aus rechtlichen
Gründen notwendig sind und den
wesentlichen Inhalt des beschlossenen
Textes nicht ändern. 
Abstimmung:24 Ja-Stimmen, 3 Enth.

Mitteilungen, Beantwortung von
Anfragen, Anr egungen

Derzeitige Verkehrssituation - Beschleu-
nigung einer Baumaßnahme des Salz-
landkreises in der Kustrenaer Straße
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt, zur Be-
schleunigung der Baumaßnahme des
Salzlandkreises in der Kustrenaer Straße
auf Grund der derzeitigen Verkehrs-
verhältnisse der wegen des Tagesbruchs
gesperrten L50 einen Zuschuss in Höhe
von ca. 11.000,00 EUR zu gewähren.
Auf Grund dieses Zuschusses werden
die Voraussetzungen für einen verbesser-
ten Verkehrsfluss während der
Folgemaßnahmen am Louis-Braille-
Platz und in der Bahnhofstraße geschaf-
fen, da die Kustrenaer Straße als
Ausweichstrecke genutzt werden kann. 
Abstimmung:26 Ja-Stimmen, 1 Enth.

Amtsblatt der Stadt Bernburg (Saale), Tel. 659-153
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Öffentlicher Teil:
Investive Zuwendung für eine
Außenspielkombination für die Kita
„Sonnenkäfer“, Beschl.-Nr. 174/10
Beschluss:Der Hauptausschuss der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt, dem
Rückenwind e. V. Bernburg einen
Zuschuss in Höhe von 90 Prozent der
Gesamtkosten, dabei maximal 4.642,29
EUR, für die Anschaffung einer Außen-
spielkombination für die Kindertages-
stätte „Sonnenkäfer“ zu gewähren.
Abstimmung:9 Ja-Stimmen

Investive Zuwendung für die Aus-
stattung der Stiftung ev. Jugendhilfe,
Beschl.-Nr. 175/10
Beschluss:Der Hauptausschuss der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt, der Stiftung
Evangelische Jugendhilfe Bernburg
einen Zuschuss in Höhe von 90 Prozent
der Gesamtkosten, dabei maximal
9.702,59 EUR, für die Anschaffung von
Ausstattungsgegenständen für die
Kindertagesstätte „Kleine Stifte“ zu
gewähren. Abstimmung:9 Ja-Stimmen

Investive Förderung der Arbeit der
gemeinnützigen Vereine und Gesell-
schaften im soz. Bereich für 2010,
Beschl.-Nr. 197/10 und Beiblatt
Beschluss:- Die AWO Seniorenzentrum
Zepziger Weg gGmbH erhält für die
Seniorenwohnanlage in der Andreas-
straße 2 zur Anschaffung von Garten-
möbeln eine Zuwendung in Höhe von
750,00 EUR und für die Trockenwand
ebenfalls 750,00 EUR.
- Der prompt e. V. erhält für die
Begegnungsstätte zur Anschaffung eines
Verkaufsfahrrades eine Zuwendung in
Höhe von 750,00 EUR. 
- Der ASB-Kreisverband Bernburg-
Anhalt e. V. erhält für das Senioren- und
Pflegeheim „Rosenblick“ zur Anschaf-
fung einer Wassersäule eine Zuwendung
in Höhe von 750,00 EUR. 
- Der Volkssolidarität Bernburg e. V.,
Regionalverband „Elbe-Saale“, erhält
für die Begegnungsstätte zur
Anschaffung von Tischen eine
Zuwendung in Höhe von 750,00 EUR. 
- Der Blinden- und Sehbehinderten-
verband e. V., Regionalgruppe Bernburg,
erhält zur Anschaffung eines Personal-
computers 498,95 EUR und zur
Anschaffung eines Kopierers 251,05
EUR. Abstimmung:9 Ja-Stimmen

Vergabe von investiven Sportförder -
mitteln, Beschl.-Nr. 178/10

Beschluss: Der Hauptausschuss der Stadt
Bernburg (Saale) bewilligt eine Bezu-
schussung des TV Askania Bernburge. V.
in Höhe von 4.350,00 EUR. 
Abstimmung:9 Ja-Stimmen

Nichtöffentlicher Teil:
Erwerb des Grundstücks Klostergasse
12, Beschl.-Nr. 201/10
Beschluss:Die Stadt Bernburg (Saale)
beauftragt die SALEG Sachsen-Anhal-
tinische Landesentwicklungsgesellschaft
mbH das Grundstück in Bernburg
(Saale), Klostergasse 12 (Flur 56, Flurst.
104, Größe: 168 qm) zum symbolischen
Preis von 1,00 EUR zu erwerben.
Abstimmung:8 Ja-Stimmen, 1 Enth.

Erwerb des Grundstücks in Bernburg
(Saale), Rosenstraße 1, 
Beschl.-Nr. 202/10
Beschluss:Die Stadt Bernburg (Saale)
erwirbt das Grundstück in Bernburg
(Saale), Rosenstraße 1 (Flur 41, Flurst.
186, Größe: 150 qm) zum symbolischen
Preis von 1,00 EUR. Abstimmung:8 Ja-
Stimmen, 1 Enthaltung

Erwerb des Grundstücks in Bernburg
(Saale), Berggasse 3, 
Beschl.-Nr. 184/10
Beschluss:Die Stadt Bernburg (Saale)
beauftragt die SALEG Sachsen-Anhal-
tinische Landesentwicklungsgesellschaft
mbH, das Grundstück in Bernburg
(Saale), Berggasse 3 (Flur 42, Flurst. 94,
Größe: 317 qm) zum ermittelten Ver-
kehrswert Anfangswert der Sanierung)
von 5.700,00 EUR zu erwerben.
Abstimmung:9 Ja-Stimmen

Verkauf von Gartenland am
Grundstück in Bernburg (Saale),
Damaschkestraße, Beschl.-Nr. 199/10
Beschluss:Die Stadt Bernburg (Saale)
verkauft das Grundstück Flur 19,
Flurstück 40/11, mit einer Fläche von
413 qm. Der Kaufpreis beträgt für
Gartenland 16,00 EUR und für die über-
baute Fläche 40,00 EUR je qm.
Abstimmung:8 Ja-Stimmen, 1 Nein-St.

Verkauf einer Teilfläche des Grund-
stücks in Bernburg (Saale), Linden-
platz,
Beschl.-Nr. 210/10 - Tischvorlage
Beschluss:Der Hauptausschuss der Stadt
Bernburg (Saale) beschließt den Verkauf
einer unvermessenen Teilfläche des
Grundstückes in der Gemarkung
Bernburg (Saale), Flur 39, Flurstück

11/2, mit einer Größe von ca. 60 qm, zur
Errichtung einer Anlieferungszone, zu
einem Preis von ca. 4.500,00 EUR
(75,00 EUR/qm). Sämtliche im
Zusammenhang mit dem Verkauf entste-
hende Kosten, wie z. B. Kosten für
Vermessung und Vermarktung,
Notarkosten, übernimmt der Erwerber. 
Abstimmung:9 Ja-Stimmen

Verkauf des Grundstücks in Bernburg
(Saale), BaalbergerStraße, 
Beschl.-Nr. 209/10
Beschluss:Die Stadt Bernburg (Saale)
verkauft das Grundstück in Bernburg
(Saale), Baalberger Straße  (Flur 86,
Flurstück 263/2, Größe: 2.674 qm) zum
ermittelten Verkehrswert. 
Abstimmung:8 Ja-Stimmen,
1 Nein-Stimme

Instandsetzung von Stadtstraßen für
das Jahr2010, hier: Vergabe,
Beschl.-Nr. 214/10
Beschluss:Der Hauptausschuss erteilt
der Firma Jaeger Spezial- und Tiefbau
GmbH & Co.KG, Neuer Weg 1, 06406
Bernburg (Saale), als wirtschaftlichster
Bieter den Zuschlag zur Ausführung der
Baumaßnahme „Instandsetzung Stadt-
straßen Bernburg (Saale) 2010“.
Abstimmung:9 Ja-Stimmen

Ausbau der B 71 (alt) in der Ortslage
Bernburg (Saale) - II. BA (Bahn-
hofstraße) - Lückenschluss zwischen
Knoten Parkstraße und Knoten Au-
guststraße, hier: Vergabe Lose 2 und
3, Beschl.-Nr. 215/10 - Tischvorlage
Beschluss: Der Hauptausschuss be-
schließt, der Fa. Jaeger Spezial- und
Tiefbau GmbH + Co.KG Bernburg den
Zuschlag zur Ausführung der Baumaß-
nahme - Bauteile 2 + 3 zu erteilen.
Abstimmung:9 Ja-Stimmen

B 71 (alt) in der Ortslage Bernburg
(Saale), Louis-Braille-Platz, hier:
Vergabe Bauteil 2,
Beschl.-Nr. 216/10 - Tischvorlage
Beschluss: Der Hauptausschuss be-
schließt, der Fa. Becker Bau GmbH 6
Co. KG den Zuschlag zur Ausführung
der Baumaßnahme - Bauteil 2 zu ertei-
len. Abstimmung:9 Ja-Stimmen

Alle öffentlichen Beschlussvorlagen mit
den zugehörigen Anlagen liegen im
Stadtratsbüro der Stadt Bernburg

(Saale), Schlossgartenstraße 16, 06406
Bernburg (Saale), zur Einsicht aus.

Abschließende Beschlüsse des Hauptausschusses vom 10.06.2010
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Nichtamtl icher Tei l

Inserate im Amtsblatt
Jacqueline Becksmann

Mobiltelefon: 0170 2828681
Fax: 032222 449269

E-Mail:
jacqueline.becksmann@wittich-

herzberg.de

1. Der o. g. Planfeststellungsbe-
schluss (einschließlich Rechtsbehelfs-
belehrung) liegt mit einer Ausfertigung
der festgestellten Planunterlagen in der
Zeit 

vom 09. August 2010 
bis zum 23. August 2010

während der Dienststunden,

Montag von 08:00 bis 12:00 Uhr 
und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr,

Dienstag von 08:00 bis 12:00 Uhr
und 14:00 bis 18:00 Uhr,

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Bekanntmachung überdie Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses

Neubau der„Bundesstraße B 6 n, Ortsumgehung Köthen (Anhalt), 16. Planungs-
abschnitt“, Landkr eis Anhalt-Bitterfeld und Salzlandkr eis; Planfeststellungsbeschluss

des Landesverwaltungsamtes vom 31. Mai 2010

Mittwoch von 08:00 bis 12:00 Uhr,
und 14:00 bis 16:00 Uhr,

Donnerstag von 08:00 bis 12:00 Uhr
und 14:00 bis 16:00 Uhr,

Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr,

bei der Stadtverwaltung Bernburg
(Saale), Planungsamt, Schlossstraße 11,
Zimmer 114, 06406 Bernburg (Saale)
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

2. Der Planfeststellungsbeschluss
wurde den Beteiligten, über deren
Stellungnahmen und Einwendungen ent-

schieden worden ist, zugestellt. 

3. Mit dem Ende der vorgenann-
ten Auslegungsfrist gilt der Planfest-
stellungsbeschluss (gemäß § 1 Abs. 1, 
§ 5 VwVfG LSA i. V. m. § 74 Abs. 4
VwVfG) auch den übrigen Betroffenen
gegenüber als zugestellt.

Bernburg (Saale), 20. Juli 2010

(Siegel)
H e n r y  S c h ü z e
Oberbürgermeister

Hühnerimpfung
(Pflichtimpfung gegen 
atypische Geflügelpest)
Die Ausgabe des Hühnerimpfstoffes
erfolgt am Samstag, 18. September
2010, zu den folgenden Zeiten:

Gerlebogk, Bushaltestelle, 07:20 Uhr;
Cörmigk, Feuerwehr, 07:45 Uhr;
Preußlitz, Verkaufstelle, 08:00 Uhr;
Leau, Spielplatz, 08:30 Uhr;
Plömnitz, bei Winkelmann, 08:50 Uhr;
Biendorf, Linde, 09:10 Uhr;
Wohlsdorf, „Schneider“, 09:25 Uhr;
Crüchern, Feuerwehr, 09:40 Uhr.

In der Praxis von Dr. Gregorius wird der
Hühnerimpfstoff ab 10:30 Uhr ausgege-
ben.
Bitte Hühner morgens nicht tränken,
Impfbescheinigung mitbringen und evtl.
ein kleines Gefäß. Kosten pro Bestand
(bis 25 Tiere), 4,00 EUR.

Im vergangenen Monat startete das
Kunstprojekt „Gesicht einer Stadt“. Zum
800-jährigen Jubiläum von Anhalt 2012
soll eine Kunstcollage mit 5.000
Portraitfotos entstehen. Im Hintergrund
der Collage soll das Bernburger Schloss
erkennbar sein.
Um dieses Projekt umzusetzen, sollen
tausende von Bildern entstehen. Deshalb
finden ab sofort kostenfreie Foto-
shootings statt, wobei Portraitfotos für
dieses Kunstprojekt entstehen. Firmen
und Vereine haben bereits Interesse
bekundet. Träger der Maßnahme ist die

Bernburger Bildungs- und Strukturför-
dergesellschaft mbH (BBS). Die Stadt
Bernburg (Saale) hat die Schirmherr-
schaft über das Projekt übernommen.
BBGLIVE stellt die Internetplattform
zur Verfügung und unterstützt bei der
Umsetzung des Projektes. 
Alle interessierten Bürger der Stadt
Bernburg (Saale) sind aufgerufen, sich
an diesem Kunstprojekt zu beteiligen.
Anmeldung bei der BBS zum Foto-
shooting unter Tel. 03471 305123.
Weitere Informationen unter: 
www.bbglive.de/gesicht5000

K
U
N
S
T
P
R
O
J
E
K
T



Al Anderson, 
Ryan Benedetti
Netzwerke 
von Kopf bis Fuß
Sie sind von Netzwerkbüchern
genervt, die mit ihren zahllosen
Abkürzungen lediglich Ihren
Kopf in den Schlafmodus verset-
zen? „Netzwerke von Kopf bis
Fuß“ ist Ihr wichtiger Begleiter auf dem Weg zum Netzwerk-
Profi. Dabei bietet das Buch nicht nur Lösungen, sondern auch
das Wissen über Zusammenhänge.

Michael Krimmer, 
Anton Ochsenkühn
iPad
Das Internet in Ihren Händen

Das iPad ist ein revolutionäres Gerät. Fast magisch wirkt es auf
seinen Anwender, denn durch simple Gesten mit den Fingern
wird die Bedienung komplexer Programme einfach und
erschließt sich meistens auf Anhieb. Viele Funktionen entdeckt
man erst auf den zweiten Blick. Deshalb finden Sie in diesem
Buch unzählige Hintergrundtipps.

Daniel KochMySQL
(Data Becker)
MySQL hat sich als Standardlösung für Werbe-
anwendungen unter Windows und Linux etabliert.
Deshalb machen Sie sich als Betreiber eines Blogs,
eines Online-Shops oder eines Content Management
Systems besser heute als morgen mit dem schlanken,
schnellen Datenbanksystem vertraut. Dieses, sich auf
das Wesentliche konzentrierende Buch, bietet Ihnen nach der Vermittlung wich-
tiger Grundlagen übersichtliche Anleitungen für Ihre Webpraxis.

Neu in der StadtbibliothekPC-Literatur
für Einsteiger
und Profis

Robert Klaßen
Photoshop
Elements 8
für digitale Fotos

Dieses Praxisbuch verrät
Ihnen, wie Sie mit
Photoshop Elements 8
Ihre Digitalfotos opti-
mieren, Porträts verschö-
nern und sogar aus einfa-

chen Schnappschüssen beeindruckende Bilder
machen. Dank der 80 Schritt-für-Schritt-Anleitungen
kommen Sie dabei immer ans Ziel!

Dominik Reuscher
Genial einfach! 
PC & Windows 7
für Einsteiger
Weniger lesen, mehr ver-
stehen: Mit ausführlich
bebilderten und sofort
n a c h v o l l z i e h b a r e n
Anleitungen begleitet Sie
dieser Ratgeber bei Ihren ersten Schritten in der
Windows-Welt. Sie erfahren, wie Sie Ihren Rechner
anschließen und starten, und können die vielfältigen
Funktionen von Windows 7 schnell benutzen.
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Auch eine Idee: Geschenk-Gutscheine in derStadtbibliothek
Verschenken Sie doch ´mal eine Jahreskarte für die Benutzung der Bibliothek!

Vom Termin der Ausstellung für 12 Monate Bücher, DVD`s, Videos, Spiele, Zeitschriften, CD-ROM , Hörbücher und Musik-CD`s aus-
leihen. 
Wir beraten Sie gern in der Stadtbibliothek, Lindenplatz 5, 06406 Bernburg (Saale), Tel. 03471 623001.

Öffnungszeiten:Montag: 14:00 - 18:00 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr,
Mittwoch, Samstag: 10:00 - 12:00 Uhr.
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Augenärzte:

bis 08.08., Dr. Ulbricht, Staßfur t,
Blumenstr. 8, Tel. 03925 813461.

09. bis 15.08., Dr. Steindel, Aschersleben,
Taubenstr. 14, Tel. 03473 225730.

16. bis 22.08., Dr. Steindel, Aschersleben,
Taubenstr. 14, Tel. 03473 225730.

23. bis 29.08., Frau Wolff, Staßfur t,
Humboldtstr. 1 A, Tel. 03925 381692.

30.08. bis 05.09., Frau Gärtner, Staßfur t,
Humboldtstr. 1A, Tel. 03925 381692.

Der Bereitschaftsdienst der Augenärzte beginnt montags,
dienstags u. donnerstags 18:00 Uhr, mittwochs 12:00 Uhr,
und dauert bis zum darauffolgenden Tag 08:00 Uhr. Der
Wochenenddienst beginnt freitags 12:00 Uhr und endet mon-
tags 08:00 Uhr.

Zahnärzte:

06. bis 08.08., HerrLücke, Bernburg,
Steinstr. 56, Tel. 625050.

13. bis 15.08., Frau Licht, Bernburg,
Karlstr. 25, Tel. 353889.

20. bis 22.08., Dr. Döring, Bernburg,
Friedensallee 45, Tel. 370063.

27. bis 29.08., HerrWestphal, Alsleben,
Sonnenstr. 27, Tel. 034692 21363.

03. bis 05.09., HerrBrade, Bernburg,
Stiftsstraße 1, Tel. 370134.

Dienstzeiten: Freitag, 17:00 - 18:00 Uhr; Samstag, Sonntag,
Feiertage, jew. 09:00 - 11:00 u. 17:00 - 18:00 Uhr

(am 24. u. 31.12. nur 09:00 - 11:00 Uhr).

BerBereitschaftsdiensteeitschaftsdienste

Tierärztlicher Notdienst für Großtiere
(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 08.08., HerrDahlke, Alsleben,
Am Kringel 17, Tel. 034692 21408.
09. bis 15.08.,Herr Große, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 03471 362898.
16. bis 22.08., HerrDahlke, Alsleben,
Am Kringel 17, Tel. 034692 21408.
23. bis 29.08.,Herr Tischmeyer, Alsleben,
Schaperallee 1, Tel. 034692 20554.
30.08. bis 05.09., HerrGroße, Aderstedt,
Thomas-Müntzer-Str. 25, Tel. 03471 362898.

Falls der jew. amtstierärztl. Dienst nicht erreichbar ist, bitte die
Einsatzleitstelle anrufen, Tel. 03925 299040.

Tierärztlicher Notdienst für
Kleintier e

(jew. 16:00 - 06:00 Uhr)

bis 08.08., Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.
09. bis 15.08.,Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.
16. bis 22.08.,Frau Peters, Bernburg,
Breite Straße 89 - 90, Tel. 03471 353540.
23. bis 29.08.,Dr. Gregorius, Bernburg,
Thomas-Müntzer-Str. 1 f, Tel. 03471 3009210.
30.08. bis 05.09.,Dr. Enders, Bernburg,
Friedrichstr. 26, Tel. 03471 373109.

Apotheken:

06. bis 12.08., Rote Apotheke.
13. bis 19.08., Markt-Apotheke.

20. bis 26.08., Bär-Apotheke u. Nienburg.
27.08. bis 02.09., Blaue Apotheke u. Alsleben.
03. bis 09.09., Apotheke am Kauflandcenter.

Notruf (Tag und Nacht): 112

Kr eiseinsatzleitstelle: 03925 299040

Bereitschaftsdienste:
Störungen d. Wasserversorgung 375721
Störungen d. Vers. m. Gas, Str om, Fernwärme 321616

Bereitschaft des
Abwasserzweckverbandes

Ziethetal für die
Abwasserentsorgung in den

Ortsteilen Biendorf, Wohlsdorf 
und Crüchern unter
Tel. 0173 3783234
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amt. Nach den erfolgreichen Veranstal-
tungen der letzten Jahre waren sich die
Organisatoren einig, dass das Bernburger
„Berg-Rad-Zeit-Fahren“ fortgesetzt wer-
den muss. In Zusammenarbeit mit dem
Radsportmuseum in Kleinmühlingen hat
das Amt für Kinder- und Jugendförderung
der Stadt Bernburg (Saale) am 06.08.2010,
in der Zeit von 13:00 - 18:00 Uhr, nun
bereits zum dritten Mal diesen originellen
Radsportwettbewerb für Jung und Alt
organisiert. Erneut werden dabei die
schnellsten Radfahrer Bernburgs gesucht,
welche die steile Bernburger Wilhelm-
straße mit dem Fahrrad hinauffahren. Wer
schon einmal diesen Anstieg mit dem
Fahrrad bewältigt hat, kennt die sportliche
Herausforderung und die Tücken der
Strecke. Alle kleinen und großen Fahrrad-
fahrer, die an diesem Wettbewerb teilneh-
men, erhalten eine Startnummer und treten
in fünf verschiedenen Altersklassen gegen-
einander an. 

Altersklassen:
Gruppe 1:
bis einschließlich 13 Jahre
Gruppe 2:
ab 14 bis einschließlich 21 Jahre
Gruppe 3:
ab 22 bis einschließlich 40 Jahre
Gruppe 4:
ab 41 bis einschließlich 60 Jahre
Gruppe 5:
ab 61 Jahre

Die Mädchen und Frauen starten in separa-
ten Altersgruppen, die genau wie bei den
Jungen und Männern in die fünf o. g.
Kategorien eingeteilt sind. Jede/r Starter/in
hat zwei Wettkampfversuche die Wilhelm-
straße hochzufahren. Die beste Zeit jedes
Sportlers geht dann automatisch in die
Wertung ein. Der Kreissportbund Salzland
e. V. stellt seine elektronische Zeitmess-
anlage mit großem Leuchtdisplay zur
Verfügung und betreut diese, so dass eine
professionelle Messung gesichert ist.
Auf die Sieger warten diverse Pokale.
Außerdem werden unter allen aktiven

3. Bernburger
Berg-Rad-Zeit-Fahren
Die steile Wilhelmstraße ist erneut Austragungsort dieses Events

Berg-Rad-Zeit-Fahrern zwei neue Marken-
fahrräder (ein Rennrad und ein Mountain-
bike im Gesamtwert von über 1.000,00
EUR) verlost. Hierbei spielt es keine Rolle,
ob man als bester oder als schlechtester
„Berg-Rad-Zeit-Fahrer“ das Ziel erreicht
hat. Unter der Devise: „Dabei sein ist
alles!“ hat also jeder kleine und große
Teilnehmer die Chance, eines der beiden
neuen Fahrräder zu gewinnen. Jeder
Starter, der automatisch an der Verlosung
teilnimmt, erhält zusätzlich auch noch eine
Kugel Eis gratis vom Bernburger Eiscafé
Maximus.
Für alle kurzfristig entschlossenen Rad-
sportler oder solche, die es werden wollen,
stehen außerdem zwei Leihfahrräder für
die Teilnahme am Wettbewerb zur
Verfügung.
Während der Veranstaltung kann man zeit-
gleich auf Speedrädern (Indoorcycling
Bikes), die vom Family-Fitness-Studio
bereitgestellt werden, seine Fitness testen.
Weiterhin gehört die Möglichkeit zur
Fahrradcodierung durch den Deutschen
Verkehrswacht e. V. Bernburg & Börde
ebenso zum Programm, wie ein Fahrrad-
TÜV, eine Pannenstation und eine mobile
Fahrradwerkstatt. Im Zielbereich wird wie-
der ein großer Radsportzielbogen vom
„Tour de France“-Sponsor Skoda die
Teilnehmer und Besucher anlocken.
Weiterhin lädt auf dem Saalplatz ein
Skoda-Radsportzelt zu zahlreichen
Aktionen und kleineren Gewinnspielen
ein. Fachliche Unterstützung rund ums
Rad kann man außerdem vom Team des
Bernburger Fahrradcenters Grohmann
erhalten.
Neben diesen zahlreichen Aktionen wird
erstmalig auch ein Fahrradteile-Flohmarkt
angeboten. Von interessierten Privatper-
sonen können hier zum Beispiel gebrauch-
te Fahrradteile verkauft oder getauscht
werden. Egal, ob Sattel, Ersatzrad, Tacho,
Klingel oder sogar ein altes Fahrrad, hier
besteht die Möglichkeit, einen neuen
Besitzer zu finden. Interessenten am
Fahrradteile-Flohmarkt können für die
Dauer der Veranstaltung hierfür einen klei-

nen kostenfreien Stand am Saalplatz vorab
im Bernburger Rathaus I, Schlossgarten-
straße 16, Zimmer 303 oder unter Tel.
03471 659202, anmelden.
Bereits jetzt werden Anmeldungen der
Teilnehmer/innen für das Berg-Rad-Zeit-
Fahren unter der o. g. Telefonnummer oder
direkt am Veranstaltungstag vor Ort, ent-
gegengenommen. Die Teilnahme am
Wettbewerb ist kostenlos! 
Wir können gespannt sein, wer in diesem
Jahr die zehn „Bernburger Bergkönig“-T-
Shirts gewinnen wird. Auf Grund der
Altersgruppeneinteilung werden nämlich
fünf erste Plätze unter den weiblichen und
ebenfalls fünf Siegerplätze unter den
männlichen Startern prämiert.
Ein herzlicher Dank geht schon jetzt an
alle Unterstützer und Sponsoren, die die
Durchführung des Bernburger Berg-Rad-
Zeit-Fahrens auch im Jahr 2010 erneut
ermöglichen.


